Elternvereinbarung
AUFTRAG
zwischen

.......Name der Eltern.....................................................................................................................
für

........Namen des Kindes................................................................................................................
(Läufer / Läuferin)
und
…….Name des Trainers / der Trainerin………………………………………………….……..
1. Der Trainer verpflichtet sich, den Läufer gemäss separater jährlicher Zielvereinbarung zu unterrichten. 

2. Die Saisonziele werden jeweils für jeden Schüler individuell vor der Saison zusammen besprochen und schriftlich festgehalten. 

3. Die genaue Anzahl Lektionen wird jeweils als Auftragsvolumen vor der Saison, bzw. vor Sommertrainings schriftlich vereinbart. 

4. Über die Teilnahme an Wettkämpfen und das Absolvieren von Testen wird nach gegenseitiger Absprache gemeinsam entschieden. 

5. Angemeldete Lektionen müssen mindestens 24 Stunden vorher abgemeldet werden, ansonsten werden sie zum vollen Preis verrechnet. Ausgefallene Lektionen sollten jedoch nach Möglichkeit nachgeholt werden. 
6. Kann der Trainer die Lektionen ohne sein Verschulden (schlechte Witterung, Ausfall des Trainingseis, Krankheit oder Unfall des Trainers, etc.) nicht erteilen, so haftet er nicht. Die Lektionen müssen in diesem Falle nicht bezahlt werden. Jedoch können diese zu einem anderen Zeitpunkt nachgeholt werden.  

7. Der Schüler verpflichtet sich, mit anderen Trainern, Choreographen nur im Einverständnis des Trainers zusammenzuarbeiten. Zudem ist er dazu verpflichtet, den Trainer über den weiteren Beizug von Fachpersonen für Off-Ice-Trainings zu informieren. 
8. Der Trainer ist im Einverständnis mit dem Schüler bzw. dessen Eltern berechtigt, spezielle Fachtrainer (Choreograph, Longen-Trainer, etc) beizuziehen. Rechnungen dieser Spezialtrainer werden jedoch direkt an die Eltern ausgestellt und von ihnen beglichen.

9. Die Preise richten sich nach der separaten Tarifliste, welche integrierender Bestandteil dieser Elternvereinbarung ist. Die aktuelle Tarifliste wird jeweils im September an die Eltern verteilt. 
10. Der Trainer verpflichtet sich, jeweils monatlich detailliert über die erteilen Lektionen und Kurse abzurechnen. Die Eltern verpflichten sich, die entsprechenden Rechnungen jeweils innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung zu begleichen. Bei Nichtzahlung der Rechnungen ist der Trainer berechtigt, den Verein des Läufers entsprechend zu informieren. 
11. Der Trainer verpflichtet sich, über ihm speziell anvertraute Gegebenheiten des Schülers Stillschweigen zu bewahren. 
12. Beiden Parteien können dieses Auftragsverhältnis jederzeit widerrufen. Vorbehalten bleiben jedoch Verpflichtungen aus einem allfälligen Widerruf zur Unzeit. 
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